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Seite 2 von 3 Begründung;

1. Gemäß § 1 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) haben Sie einen Anspruch auf die 

begehrten Informationen, soweit Ihnen in der Anlage 1 eine Liste von Beratungsaufträgen, die 

durch das BMWK in dieser Legislaturperiode erteilt wurden, übermittelt wird.

Informationen zur Beauftragung durch nachgeordnete Behörden liegen hier nicht vor, weshalb Ihr 

Antrag insoweit abzulehnen war. Eine Abfrage im Geschäftsbereich des BMWK ist nicht vom 

Umfang des Informationsanspfuches umfasst, da dieser sich lediglich auf in der Behörde 

vorhandene Informationen bezieht.

ln wenigen Fällen wurden die Namen der Auftragnehmer geschwärzt, da in den angegeben 

Informationen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten sind. Die enthaltenen 

Informationen, die nur einem begrenzten Personenkreis bekannt sind, lassen in Zusammenschau 

mit öffentlichen Daten Rückschlüsse auf die Preisgestaltung und das wettbewerbliche Auftreten 

der Vertragsnehmer zu. Sie haben am 25.09.2024 erklärt, dass Sie mit den entsprechenden 

Schärzungen einverstanden sind. Auch insoweit ist der Antrag formal abzulehnen, vgl. § 7 Abs. 

2 S. 2 IFG.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 IFG i.V.m. § 1 Abs. 1 und Teil A, Nr. 1.3 der Anlage 

zur Informationsgebührenverordnung (IFGGebV).

Insgesamt hat die Bearbeitung Ihres Antrags einen Verwaltungsaufwand in Höhe von EUR 180 

verursacht. Dies ergibt sich aus einem Zeitaufwand von 4 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen 

Dienstes unter Zugrundelegung von pauschalierten Stundensätzen pro Arbeitsstunde von 

EUR 45,00 für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes.

Unter Berücksichtigung dieses Verwaltungsaufwands und sämtlicher weiterer gesetzlicher 

Kriterien für die Gebührenbemessung war innerhalb des Gebührenrahmens von EUR 60 bis 

EUR 500 gern. Ziff. 1.3. die Gebühr i. H. v. EUR 75 festzusetzen. Die Höhe der Gebühr steht in 

einem angemessenen Verhältnis zur übermittelten Information. Sie orientiert sich am untersten 

zulässigen Ende des Gebührenrahmens. Demgegenüber erforderte die Bearbeitung Ihres 

Antrags die Zusammenstellung von Informationen aus Aktenbeständen nach den von Ihnen 

genannten Kriterien. Die begehrte Übersicht konnte insbesondere nicht unmittelbar aus 

bestehenden Aktenbeständen übernommen werden, da diese entweder einen anderen 

inhaltlichen Zuschnitt hatten oder andere als die von Ihnen begehrten Informationen enthielten.
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